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Oberaufsicht der „Eisenbahnbank" bedingt und daher nicht haltbar seien. Diese Vermuthung wird wiederholt damit

zu begründen versucht, dass die Beleuchtung der Direktion dieses Einflusses der Eisenbahnbank keine Erwähnung thue.

Wir haben in unserm Geschäftsbericht pro 1878, pag. 13 und 14, über die Wahl des gemischten Komite,
welches die Ausführung der Übereinkunft mit der Eisenbahnbank betreffend die einzuführenden Ersparnisse
überwachen sollte, das Notlüge mitgetheilt, in unserer Beleuchtung des Gutachtens diese Überwachung aber desshalb

nicht erwähnt, weil weder das Komite noch die Eisenbahnbank von dem diesfälligen Rechte Gebrauch machten. Die

eingeführten Betriebsersparnisse entsprechen allerdings der Übereinkunft mit der Eisenbahnbank; aber sie sind auch

mit der Regelmässigkeit und Sicherheit des Betriebes gar wohl verträglich, und geben daher zu keinerlei Besorgnissen

Yeranlassung.

In unserm vorjährigen Geschäftsberichte haben wir über die Verhandlungen berichtet, welche behufs des Baues

der Wynenthalbahn gepflogen worden waren. Bekanntlich ist durch den Südbahnvertrag den beiden

Gesellschaften der Centraibahn und der Nordostbahn die Betheiligung an dieser Zweigbahn mit einem Drittel der Kosten

oktroyirt worden. Um diese Kosten in angemessenen Grenzen zu halten, haben sich die beiden Gesellschaften, auch

im Interesse der Landesgegend, für den Bau einer schmalspurigen Strassenbahn ausgesprochen. Das Gründungs-
komite hat nach einigem Widerstreben schliesslich dieser Anschauung ebenfalls zugestimmt, und es ist dann unterm
26. Dezember 1882 mit beidseitigem Ratifikationsvorbehalt ein Vertrag vereinbart worden, welcher zum Zwecke der

Erbauung der genannten Bahn die Gründung einer Aktiengesellschaft vorsieht mit einem Kapital von Fr. 750,000,

woran die Nordostbahn und die Centraibahn sich je mit 250 Aktien zu Fr. 500 zu betheiligen hätten, während die

übrigen 1000 Aktien von den betheiligten Gemeinden aufzubringen wären.

Unserem Verwaltungsrath ist dieser Vertrag jedoch noch nicht zur Ratifikation vorgelegt worden, weil es noch

ungewiss ist, ob das Komite dio von bethoiligtor Soito zu zeiohnondon 1000 Aktien zusammenbringen werde. Die

Erfahrungen mit der Nationalbahn sind geeignet, die Gemeinden etwas bedächtlicli zu machen, und dass sich für
schweizerische Eisenbahnen noch unbetlieiligtes Privatkapital fludo, ist angesichts dor in offiziellen Kreisen waltenden

Tendenzen kaum zu erwarten.

Wir haben hier noch der Erledigung einer älteren Differenz Erwähnung zu thun. Bekanntlich hat die

Nordostbahn im Jahr 1876 die Übernahme der Linie Örlikon-Bülac h-Regensberg auf Grundlage der

Bestimmungen des diesfälligen Vertrags erklärt. Das Komite der Unternehmung glaubte aber, die Schlussrechnung der

Nordostbahn nicht anerkennen zu können und noch eine Nachvergütung von Fr. 6. 67 Cts. per Obligation fordern zu

sollen. Damalige Vergleichsofferten wurden .nicht annehmbar erklärt und die Sache blieb pendent bis im Berichtsjahr,
in welchem sie durch eine Nachzahlung von Fr. 3 per Obligation erledigt wurde. Die daherige Ausgabe von Fr. 6798

erscheint unter den Abschreibungen.

II. Verhältniss zu andern Transportanstalten.

Die Aufgaben kommerzieller Art, welche die Konferenz der schweizerischen Eisenbahnen
zu besorgen hat, haben sich erheblich vermindert und sind in der Regel nur noch von sekundärer Bedeutung, theils

in Folge Bildung der kommerziellen Union, wodurch für den Güterverkehr ein engerer, nur einen Theil der Bahnen

umfassender Verband geschaffen wurde, theils weil die Westschweizerischen Bahnen sich bis jetzt zur Annahme des

sogenannten Reformsystems für den Güterverkehr nicht entschliessen konnten und in Folge dessen die, auf Anwendung
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Oberauksiokt der ^Kisendakndank" bedingt und dakor niokt kaltbar seien. Disse Vorinutkung wird wioderliolt damit

?u begründen versnobt, dass die Doleuoktung der Direktion dieses Kindussos der Kisenbakabank keine Krwäknung tkue.

Wir baden in unsoim Desokäktsberiokt pro 1878, pag. 13 und 14, über dis Wakl des gemisokton Komite,
welokes dis àsfûkrung der Übereinkunft rait der Kisenbaknbank betreffend die oin/.ukükronden Krsparnisse über-

waokon sollte, das Kötkigs mitgotkeilt, in unserer Deleuoktung dss L-ulneliteiis diese Übsrwaobung aber dessku.Il>

niokt orwäknt, weil weder das Komite nook die Kisenbalinbank voll dem diestalligen Itoekte Debrauoli maei>tsn. Die

eingetukrten Detriebsorsparnisse entspreolren allerdings der Übereinkunft mit der Kisenbaknbank; aber sie silld aueli

mit der Itegelmässigkeit und Ziokerksit des Detrisbss Zur wokl verträgliok, und Aöden duder ?u keinerlei Desorg-

llissen Veranlassung.

In unserm vorjäkrigen Desokäktsboriokto liuden wir über die Verkandlungen doriektet, weleds beduks des Danes

der IV v » vnt d u l b a l> >> gepflogen worden waren. Dekanntllok ist durod den Düdbaknvsrtrag den dsiden (Zesell-

sekakten der üentralbabn und der Kordostbakn die Detkeiligung an dieser ^wsigbakn mit einem Drittel der Hosten

oktro^irt worden. Dm diese Hosten in angemessenen (Ironien ?u kalten, kaden sied die deidsn Dosellsokakten, anek

im Interesse der Dandosgegsnd, für den Dan einer sokmalspurigsn Dtrassenbakn ausgesprooken. Das Dründungs-
konnte kat naek einigem Widerstreben sokliessliok dieser Vnsokauung ebenfalls angestimmt, nnd es ist dann unterm
26. Dezember 1882 mit deidseitigsm katitikationsvorbelialt ein Vertrag versinkart worden, weloker ?um ^weoks der

Krbauung der genannten Dakn die Drllndung einer Wktieugesellsokakt vorsiekt mit einem Kapital von Kr. 756,666,

woran die Kordostbakn und die Oentralbakn siek p> mit 256 Vktien zu Kr. 566 ?u betkeiligon kätten, wäkrend die

übrigen 1666 Aktien von den betkeiligten Demeinden anzudringen wären.

Unserem Vorwaltungsratk ist dieser Vertrag jedoek iiovk niekt ?ur katillkatiou vorgelegt worden, weil os nook

ungewiss ist, od das Konnte die von dotkeiligtor 8oite ?,n /eiolmonden 1666 Vktien zusammenbringen werde. Die

Krkakrungen mit der Kationalbalin sind geeignet, die Gemeinden etwas dedäoktliok ?» maoken, und dass sied kür

sokwoizerisoke Kisenbaknsn nook unbetdeiligtes Drivatkapital ündo, ist angosiokts der in oktiziellsn Kreisen waltenden

Kondonükn kaum ?u erwarten.

Wir kaden kier nook der Krledigung einer älteren Differenz Krwäknung ?u tkuu. Dskanntliok kat die Kord-
ostdakn im lalir 1876 die Übernakmo der Kinio Örlikon-Dülaob-Dögsnsberg auk Drundlage der

Dostimmungen des disskälligen Vertrags erklärt. Das Konnte der Dnternekwung glaudte ader, die Loklussreoknung der

Kordostbabn niekt anerkennen ?u können und nook eine Kaokvergütung von Kr. 6. 67 üts. per Obligation fordern ?u

sollen. Damalige Vergloioksotkerten wurden.niekt annokmdar erklärt und die Daoke dlied pendent dis im Dsriokts^akr,

in welokem sie durok eine Kaokzaklung von Kr. 3 per Obligation erledigt wurde. Die dakerigs Ausgabe von Kr. 6798

ersoksint unter den ^bsokreibungen.

II. Vvl'luìltlàs XII iìiulei» tl!IIl81>vftiIII8tilIt6II.

Die Aufgaben kommerzieller ^.rt, weloke die Konteren? der sok weizerisoken Kisendadnen
?u besorgen kat, baden sied erkedliok vermindert und sind in der Kegel nur nook von sekundärer Dedeutung, tksils

in Kolgo Dildung der kommerziellen Dnion, wodurok kür den Oütervsrkekr sin engerer, nur einen Kkeil der Daknsn

umfassender Verband gesoliaöen wurde, tkeils weil dis Westsokweizsrisoken Daknen sied dis ^et?t zur ànakme des

sogenannten KökoriN8)'stems für den Düterverkekr niokt entsokliessen konnten und in Kolge dessen die, auf Anwendung
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und Weiterentwicklung dieses Systems bezüglichen Fragen entweder verschoben oder ohne die genannte Gesellschaft

berathen werden müssen. Auch die Revision des Transportreglements, deren Anhandnahme unser letztjährige Geschäftsbericht

erwähnte, ist einstweilen in der Hauptsache sistirt worden, in Gewärtigung der Entschliessungen der
Westschweizerischen Bahnen über die Reform ihrer Gütertarife, sowie auch in der Annahme, dass die Verhandlungen für
ein internationales Übereinkommen zur einheitlichen Regelung der Rechtsverhältnisse des Eisenbahngüterverkehrs
einem baldigen günstigen Abschluss entgegengehen und damit für wichtige Theile des Reglements eine neue Grundlage

geschaffen werde. Ebenso gelangte die Konferenz bis jetzt nicht zur Verwirklichung der bei ihr eingebrachten

Anregung, über die Haftpflicht für Unfälle auf den gemeinschaftlich von mehreren Bahnen benutzten Stationen und

Bahnstrecken übereinstimmende Grundsätze zu vereinbaren. Die Berathung über Errichtung einer gemeinsamen

Versicherungskasse gegen die Folgen der Tödtung und Verletzung von Reisenden wurde vorläufig eingestellt mit Rücksieht

auf den Umstand, dass mehrere Bahnen hierüber Versicherungsverträge mit Assekuranzgesellschaften
abgeschlossen haben.

In wachsendem Umfange beschäftigt sich dagegen die Konferenz mit Fragen des Betriebes. Von solchen, im

Berichtsjahr erörterten Fragen erwähnen wir, ausser den schon im ersten Abschnitt erwähnten Verhandlungen mit den

Bundesbehörden über betriebstechnische Verbesserungen und über eine internationale Vereinbarung betreffend das

Rollmaterial, noch folgende : Aufstellung einheitlicher Reglemente für das Zugspersonal und den Signaldienst,

Bestimmungen über die zulässigen Maximal-Zugsgeschwindigkeiten, Centralisation des Weichondionstes auf grösseren

Stationen, Vereinbarung zwischen den centraleuropäischen Bahnen über die gegenseitige Wagenbenutzung. — Durch
das verstärkte Hervortreten betriebstechnischer Fragen erhält der schon seit einer Mehrzahl von Jahren bestehende

Technikerverein der schweizerischen Bahnverwaltungen eine wachsende Bedeutung. Um denselben zu befähigen,
der wichtigen Aufgabe, welche ihm hiebei zufällt, möglichst vollkommen zu genügen, wurde durch die Eisenbahnkonferenz

dessen Organisationsstatut einer Änderung und Erweiterung unterstellt.

Aus den Verhandlungen der kommerziellen Union erwähnen wir, dass das Bureau für die Entschädigungsabrechnungen

über Umwegstransporte in Luzern errichtet worden ist und seine Funktionen begonnen hat. Hinsichtlich

des überseeischen Verkehrs von Zürich über Marseille wurde in Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der

Konvention vom 8. Januar 1879 eine Verständigung getroffen, wonach die Nordostbahn für ihre Strecke bis Aarau
die normalen Taxen unverkürzt erhält.

Im Berichtsjahr haben successiv alle schweizerischen Normalbahnen mit Ausnahme der Tössthalbahn und
der Westschweizerischen Bahnen die Annahme des sogenannten Reform-Gütertarifsy stems erklärt, hinsichtlich
dessen wir auf unsern letztjährigen Geschäftsbericht verweisen. Auch die Tössthalbahn hat bereits erklärt, dem

genannten System demnächst ebenfalls beitreten zu wollen. Daher ist wohl zu erwarten, dass in naher Zeit völlige
Übereinstimmung der Gütertarife in der ganzen Schweiz herbeigeführt sein werde. Dieser Erfolg verdient um so

eher die billigende Zustimmung des Verkehrs, als das neue System im Wesentlichen mit demjenigen der Gesammt-

heit der deutschen Bahnen übereinstimmt und bei den österreichisch-ungarischen Bahnen die Geneigtheit zu Tage

tritt, sich diesem System sehr wesentlich anzunähern. Auf Erhaltung jener Übereinstimmung ist gewiss grosser
Werth zu legen, und daher waren die schweizerischen Reformtarif-Bahnen bemüht, eine organische Verbindung mit
den deutschen Bahnen herbeizuführen, welche, ohne die Freiheit ihrer Entschliessungen hinsichtlich der

Fortentwicklung der Gütertarife aufzuheben, doch zur Forterhaltung der Übereinstimmung beizutragen geeignet ist. Die
deutschen Bahnverwaltungen haben hiezu in entgegenkommender Weise Hand geboten. In Folge dessen werden
den periodischen Sitzungen der deutschen Tarifkommission, welche alle die Gütertarifbestimm ungen
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um! lVsitsrentwioklung clisses 8vstvms bs^ügliebeu Bragen entweder versoboben odor obne dis gsnannts Besellsebatt

beratbon worden müssen. Vuob àis Revision dos ?ransportreglomonts, deren /cnlianclnalnno nvssr làtjâbrigo Besobäkts-

beriobt srwäbnto, ist einstweilen in der Bauxtsaobe sistirt worden, in Bewärtigung der Bntsobliossungsn der >Vest-

sobwei^vrisolisn Babnen über dis Rekorm iliror Bütertariks, sowie auob in der ànabme, dass clis Vsrbandlungen kür

ein internationales Übereinkommen 2ur sinbeitlioben Regelung der koobtsverbältnisss des Bissnbakngütervsrksbrg
einem baldigen günstigen Vbsobluss ontgogengeben un ci damit kür wirblige Bbeile clss Reglements eins neue klruncl-

lccgo gesebakkon wercls. Bbsnso gelangte àis Ronkoro»/ bis jot^t nisbt v.nr Verwirkliobung der bei ibr vingobraelcten

Anregung, über die Baktplliokt kür Bnkällo auk den gomoinsobaktliob von mskrersn Rcdinsn benutzten Ltationen nnd

l.abnstreeken übereinstimmende Brundsàs ?u versinl>aron. Die Beratbung über Brriebtung einer gemeinsamen

Vorgieborcingskasse gegen die Bolgon der Bödtung und Verletzung von Reisenden wurde vorläufig eingestellt mit Rück-
siebt auk den kimstand, dass mebrsrs Rabnsn bisrüber Versioberungsverträge mit Vssekuranögssellsvbaktsn abgo-

soblossen baben.

In waobsendsm Bmkangs besobäktigt sieb dagegen die Rankeren? mit Brägen des Betriebes. Von soloben, im

Bsriobtsjabr erörterten Brägen erwäbnen wir, ausser den sebon im ersten Vbsobnitt erwälmtsn Verbandlungen mit den

Rundesbsbördsn über bstrisbsteebnisebs Verbesserungen und über eine internationale Vereinbarung betreffend das

Rollmaterial, voob kolgends: Vukstelluug einbeitlivber Reglements kür das ^ugspersonal und den Lignaldisnst,

Bestimmungen über die Zulässigen Maximal-^ugsgesobwindigkeiten, vsntralisation des Veiobendisnstos auk grösseren

Stationen, Vereinbarung -cwisoben den oentraleuropäisobon Babnen über die gegenseitige ^Vagenbenutsung. — vureb
das verstärkte Ilervortretsn betriebsteebniseker Brägen erbält der sebon seit einer Msbr?abl von dabren bsstebende

Bsobniksrverein der svbwsÌ2orÌ8oben Labnvsrwaltungen eine waebsende Bedeutung. Bm denselben ?u bekäbigen,
der wiobtigsn Vukgabe, wslobs ibm biebsi 2ukällt, mögliobst vollkommen xu genügen, wurde dureb dis Bisonbabukonkeren?

dessen Drganisationsstatut einer Änderung und Brweiterung unterstellt.

Vus den Verbaucllungen der kommerziellen Union erwäbnen wir, dass das Bureau kür die Bntsobädigungs-

abrsobnungen über Ilmwegstransporte in Bunern erriebtet worden ist und seine Bunktionsn begonnen bat. Binsiobtliob

des überseeisekön Verksbrs von Mriob über Marseille wurde in Vbweiobung von den allgemeinen Brundsätxen der

Konvention vom 8. danuar l879 eins Verständigung getrolken, wonaob die Rordostbabn kür ibro Streeko bis Varau
die normalen Baxen unverkürzt erbält.

Im Bsriobtsjabr baben sueesssiv alle sobweÌ2erisobon Rormalbalmsn mit Vusnabms der lösstbalbabn und
der Wsstsobweiööriseböll Babnen die Vnnabms des sogenannten Rekorm-Bütörtariksxstems erklärt, binsiebtliob
dessen wir auk unsern làtjâbrigen Bssobäktsberiobt verweisen. Vuob die dlösstbalbabn bat bereits erklärt, dem

genannten Lvstvm dsmnäobst ebenkalls beitreten ?u wollen, vabsr ist wobl ?u erwarten, dass in naber ?sit völlige
Übereinstimmung der Bütertariks in der ganzen Lobwoi? borbeigekübrt sein werde. Dieser Brkvlg verdient um so

ober die billigende Zustimmung des Verkekrs, als das neue Lxstsm im IVesentliebsn mit demjenigen der Besammt-

beit der deutsebsn Babnen übereinstimmt und bei den osterreiobisob-ungarisoben Labneu dis Beneigtboit ?u Lage
tritt, sieb diesem Z^stsm sebr wessntliob ammnäbern. Vuk Brkaltung jener Übereinstimmung ist gewiss grosser
Vortk 2u legen, und dabsr waren die sebwei-ikrisobon Rekormtarik-Babnsn bsmübt, sine organisobs Verbindung mit
den deutsvben Babnen berbàulukrsn, wslobs, obne die Breiboit ibrer Bntsobliessungon binsiebtliob der Bortent-
wieklung der Bütertarike auk?ubsboll, dovb /.ur Borterbaltung der Übereinstimmung beizutragen geeignet ist. Die
deutsvben Babnvsrwaltungen baben bie/u in ontgegenkommender eise Band geboten. In Bolge dessen werden
den psriodisvben Sitzungen der deutsvben Barikkommission, wslvbs alle die Bütsrtarikbestimmungsn
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nebst Waarenklassifikation betreffenden Anregungen zu prüfen und darüber der Generalkonferenz der deutschen

Bahnen Antrag zu stellen hat, künftig auch zwei schweizerische Verwaltungen mit berathender Stimme und dem

Rechte der Antragstellung beiwohnen ; dabei haben sich die betheiligten Schweizerbahnen das Recht freier Entschliessung

darüber gewahrt, inwieweit die sachbezüglichen Beschlüsse der deutschen Generalkonferenz jeweilen auch für die

Schweiz zur Geltung zu bringen seien.

Mit der Schweizerischen Centraibahn ist am 2. Februar 1870 anlässlich der Subventionirung der

Gotthardbahn ein Vertrag abgeschlossen worden, wonach aller über Linien der beiden Gesellschaften sich bewegende
internationale Personen- und Güterverkehr der Gotthardbahn ihnen gemeinschaftlich ist und die auf ihre Linien
entfallenden Erträgnisse dieses Verkehrs nach Abzug der Beförderungskosten hälftig getheilt werden. Zu diesem

Vertrag, soweit er den Güterverkehr betrifft, haben wir mit der Centraibahn am 31. Mai 1882 die uöthigen
Ausführungsbestimmungen vereinbart.

Mit der gleichen Gesellschaft wurde am 3. Januar 1882 zur Regelung der VerkehrsVerhältnisse der Bötz-
bergbahn und der Aargauischen Südbahn ein neuer Vertrag abgeschlossen, welcher auf die Zeit der Eröffnung
des Betriebes der Bahnstrecke Muri-Rothkreuz in Kraft trat und am 6. Februar 1882 die verwaltungsräthliche
Genehmigung erhielt. Durch diesen Vertrag war namentlich auch der Verkehr zwischen Basel und der Gotthardbahn

zu regeln. Es wurde für den Personenverkehr die Erstellung von Billeten vereinbart, welche über die drei
Routen Olten-Luzern, Olten-Aarau-Muri und Bötzbergbahn-Brugg-Muri Gültigkeit haben, und aus deren Ertrag den

letzteren beiden Routen zusammen ein Drittel abgegeben wird. Für den Güterverkehr wurde an der von der
kommerziellen Konvention vorgeschriebenen Instradirung über die kürzeste Route festgehalten, nachdem Verhandlungen

wegen Mitbetheiligung der Bötzbergbahn an demselben erfolglos geblieben waren ; demgemäss geht dieser Verkehr
zur Zeit ausschliesslich über Olten-Aarau-Muri, welche Route um 4 Kilometer kürzer ist als die Bötzbergroute.

Am 3. Februar 1882 kam mit der Badischen Bahn ein Übereinkommen zur Regelung der Verhältnisse
des wechselseitigen Güterverkehrs zum Abschluss, welches vom Verwaltungsrath am 16. März genehmigt wurde.

Dieses Übereinkommen trägt den Veränderungen Rechnung, welche in den Verhältnissen der Nordostbahn durch die

Übernahme der Nationalbahn und den Abschluss der kommerziellen Konvention eingetreten sind. Seine Wirkung
konnte dasselbe aber bis zur Stunde nur theilweise üben, weil zufolge der nachfolgend zu erwähnenden Forderungen
der Bundesbehörden betreffend abermalige Änderung unsers internen Gütertarifes die Neubildung der direkten Gütertarife

mit der Badischen Bahn sich einstweilen auf Waldshut und Basel beschränken musste.

Die Konzession für die auf badischem Gebiete gelegenen Strecken der ehemaligen Nationalbahn wurde der

Nordostbahn s. Z. nur mit der Massgabo ertheilt, dass die Vereinbarungen über die Mitbenutzung der gemeinschaftlichen

Bahnhöfe Konstanz und Singen einer Revision unterzogen werden. Baden wollte dadurch Gleichförmigkeit

mit den analogen Verträgen erzielen, welche mit allen übrigen Grenzverwaltungen über solche Mitbenutzungsverhältnisse

bestehen,_und die ausnahmsweisen Vergünstigungen zurückziehen, welche die Nationalbahn erlangt hatte.
Die diesfalls gepflogenen Verhandlungen führten im Berichtsjahr zum Abschluss der neuen Verträge, betreffend
den Bahnhof Singen am 26. Juli / 4. August, betreffend den Bahnhof Konstanz am 19. Oktober / 4. November. In
denselben wurde für die Betheiligung der beiden Verwaltungen an den Bauzinsen- und Unterhaltskosten
gemeinschaftlich benutzter Bahnhofanlagen und an den Betriebskosten im Genicinscliaftsdienst der Masstab des Verkehrs,
zur Hälfte nach ein- und auslaufenden Zügen und zur Hälfte nach ein- und auslaufenden Wagenachsen berechnet,

festgesetzt, unter Fixirung einer festen Quote der Nordostbahn bis Ende 1884 für Singen von 17°/o, für Konstanz
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nebst RVaarsnklassiLkation betreffenden Anregungen /.u prüfen und darüber 6or Oonsralkonforonc dor dsutsoben

Babnen Vntrag cci stellen bat, künftig auob cwo! sckweicerisebo VorwalMngon mit boratliondor Ltimme un ci ciom

Reckte cior Vntragstsllung boiwobnon; clabo! iucbon sieb ciio betbeiligten Lolcwoicorbaliuon das Rockt freier bintscklisssung

ciarübor gowabrt, inwieweit ciio saoidcociigliobon Boscklllsse cior cloutsoben Oonorallcoukoroiic ^owoilsn auoii kür dis

Lckwsic cur Osltung cu bringen «sien.

Uit cior L <; b w e i c er i s o b o n O o ntr aIb n b n ist am 2. Ksbruar 1870 anlässlick cior Lubvontionirung cior

Oottbarcilcalcn ein Vortrug abgsscklossen worden, wonack nil or über Linien cior boidon Oesellsckakten sick bowegonds
intornationalo Personen- und Oüterverkobr cior (toit ii n. r ci d n b n ibnen gemoinsckaktlick ist unit clis auk ibro Dinioic

entfallenden Krträgnisso dieses Vvrlcolus naob Vbcug àsr Beförderungskosten Iiäittig gstbeilt werden. !?u diesem

Vertrag, soweit er cien Ontorverkelcr bötrM, linken wir mit cier Oentralbabn am 31. Uni 1882 clis nötbigsn às-
kübrungsbestimmungen vereinbart.

Uit cler gleicksn Oessllsckakt wurcle am 3. danuar 1882 cur Regelung cior Vsrkebrsverbältnisse àsr Bötc-
bsrgbabn unà der ^argauiseben Lüd b a bn ein neuer Vertrag abgesoblossen, wslcker auf die Aeit dsr KrMnung
des Betriebs« dsr Labnstreeks Nuri-Rotbkreuc in Krakt trat und am 6. Kebruar 1882 dis verwaltungsrätblicks
Osnsbmigung erkieit. Dnrcdc disssn Vertrag war namentliek auok dsr Vsrkekr cwiscksn Basel und dsr Oottbard-
bakn cu regeln, bis wurde kür den Rersononverkebr die Krstellung von Billeten vereinbart, wslcks über die drsi
Routen Olten-Ducern, Ölten-^arau-Nuri und Bötcbsrgbabn-Brugg-Nuri Oültigkeit baden, und aus deren Krtrag den

letzteren beiden Routen Zusammen ein Drittel abgegeben wird. Kür den Oütervsrksbr wurde an der von dsr
kommorciellen Konvention vorgesobriebenen Instradirung über die kürzeste Route ksstgsbalten, nackdsm Vsrbandlungsn

wogen Nitbetbeiligung der Lötcborgbabn an demselben erfolglos geblieben waren; demgemäss gebt dieser Vorkebr

^ur ^eit aussebliessliob über Olton-^arau-Nuri, wolebo Route um 4 Kilometer kürzer ist als die Lötcbergrouts.

cl.m 3. Kebruar 1882 lcam mit der Ladisobsn Babn ein Öbereinkommen cur Regelung dsr Verbältnisse
des wsebselseitigon Oütervorkebrs cuin àbselduss, wolobss vom Verwaltungsratb am 16. Närc genebmigt wurde.

Dieses Dbsroinkommen trägt den Veränderungen Revbnung, welcke in den Verbältnissen der Rordostbabn durek die

Dbernabms der Rationalbabn und den Vbsebluss der kommercisllsn Konvention eingetreten sind. Leins lVirlcung
konnte dasselbe aber bis cur Ltunds nur tkeilweiss üben, weil cukolgs der uackkolgend cu erwäbnenden Korcierungon
dsr Lundesbebörden betrsikend abermalige Änderung unsers internen Oütsrtarikes die Reubildung der direkten Oütsr»

tarife mit der Badiscken Labn sieb einstweilen auk IValdslcut und Basel besckränksn musste.

Die Koncession kür die auk badisckem Oebieto gelegenen Ltreoken der ebemaligen Rational Ir a b n wurde der

Rordostbabn s. A. nur mit der Nassgabo srtbeilt, dass die Vereinbarungen über die Nitbenutcung dsr gsmeinsckakt-
lieben Babnböke Kon g tanc und Lin gen einer Revision unterzogen werden. Laden wollte dadureb Oleickkörmig-
Kelt mit den analogen Verträgen ercielen, welobe mit allen übrigen Orencvsrwaltungen über solebs Nitbsnutcungs-
verbältnisse bestsbon,^und die ausnabmswsissn Vergünstigungen curüekclsben, wslcks die Rationalbakn erlangt batte.
Die dieskalls gepflogenen Verbandlungen külirten im Bsriobts^abr cum Rbsobluss der neuen Verträge, betreffend
den Labnbok Lingsn am 26. .luli / 4. August, betreffend den Labnliof Konstaoc am 19. Oktober / 4. Rovombsr. In
denselben wurde kür die Botbeiligung dsr beiden Verwaltungen an den Laucinsen- und Dnterbaltskoston gsmein-
sckattliob bsnutcter Labnbokanlagon und an den Betriebskosten im Osmoinsckaktsdisnst der Nasstab des Verkebrs,
cur Ilälkto nack ein- und auslaukenden ^ügsn und cur Hälfte naeli ein- und auslautenden Vkagsnaelissn beroeknst,

kestgesetct, unter Kixirung einer festen tjuote der Rordostbabn bis binde 1384 kür Lingen von 17^/o, kür Konstanc
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von 47 o/o. Die Haftpflicht wurde in Abweichung von den bisherigen Bestimmungen, nach welchen die Badische

Bahn für alle im gemeinschaftlichen Betriebsdienst vorkommenden Beschädigungen haftete, analog andern Mitbenutzungsverträgen

normirt. Wenn hienach die neuen Verträge für die Nordostbahn allerdings oneroser geworden sind, so

fanden Direktion und Verwaltungsrath dieselben dennoch annehmbar. Die Ratifikation durch letztern erfolgte für den

Singener Vertrag am 21. September, für den Konstanzer Vertrag am 28. Dezember; dieselben erhielten rückwirkende

Kraft vom 1. Oktober 1880, dem Datum der Betriebsübernahme der Ostsektion der Nationalbahn, ab.

Der Anstand mit der Eisenbahngesellschaft Wädensweil-Einsiedeln betreffend Partizipation derselben

an den Baukapitalzinsen und den Betriebs- und Unterhaltskosten des Bahnhofes Wädensweil ist noch pendent. Im

Berichtsjahr fand die Konstituirung des Schiedsgerichtes und der Prozessschriftenwechsel, im laufenden Jahr die

mündliche Verhandlung vor demselben statt. Das Urtheil ist noch nicht gefällt.

Wegen der Forderungsverhältnisse mit der Zürichsee-Gotthardbahn für Mitbenutzung der Station

Pfäffikon (Schwyz) waren wir mangels Zahlung genöthigt, den Rechtstrieb anzuheben und nach Durchführung
desselben beim Bundesgericht das Liquidationsbegehren zu stellen. Nachdem hierauf eine Abschlagszahlung geleistet

worden, wurde auf das Ersuchen der Schuldnerin das Liquidationsbegehren zurückgezogen.

Tm letztjährigen Geschäftsbericht erwähnten wir der Schwierigkeiten, welche bei Festsetzung der Grundtaxen

des neuen Gütertarifs zu berücksichtigen waren, wenn weder eine fühlbare Verminderung der

Einnahmen riskirt, noch eine den Verkehr beeinträchtigende Erhöhung der seitherigen Gütertaxen herbeigeführt werden

wollte. Nachdem endlich am 6. Februar 1882 die abschliessliche Feststellung der Grundtaxen durch den Verwaltungsrath

erfolgt war, machten wir uns die möglichst rasche Neuerstellung der Gütertarife zur Pflicht. Der interne

Gütertarif konnte jedoch nicht vor 1. September 1882 in Kraft gesetzt werden, weil das Eisenbahndepartement

verlangte, dass derselbe längere Zeit vor seiner Anwendung dem Publikum zur Verfügung gestellt werde. Auf den

1. Oktober publizirten wir sodann die neuen Tarife für Basel, die übrigen Bötzbergbalinstationen und Waldshut,

und wir beabsichtigten, in rascher Folge auch die neuen direkten Tarife mit den Vereinigten Schweizerbahnen, mit

der Centraibahn etc. und mit den benachbarten deutschen Bahnen auszugeben, als der ganzen Arbeit vom
schweizerischen Eisenbahndepartement ganz unerwartet Halt geboten wurde. Mit Schreiben vom 19. September eröffnete

uns das genannte Departement, dass der Bundesrath am 5. gl. M. folgenden. Beschluss gofasst habe:

„1. Die Berechnung der Taxen nach Entfernungsstufen einer Transportstrecke, wobei für die entfernteren

Stufen geringere Taxen berechnet werden als für die näheren (Staffeltarif), darf im Vorkehr der schweizerischen

Bahnen unter sich (direkter und Transitverkehr) nur in der Weise zur Anwendung kommen, dass die auf den

einzelnen Bahnen durchlaufenen Strecken zusammen als nur eine Transportstrecke angesehen werden. Es ist somit

nicht zulässig, bei der Bildung von direkten und Transittarifen Staffeltarife an proportional gerechnete Taxen anzu-

stossen, oder zwei oder mehrere Staffeltarife zu kumuliren.

,2. Die Tarife für den internen Verkehr sind nach den für den direkten schweizerischen Verkehr angenommenen
Grundsätzen zu berechnen."

Mit dieser Eröffnung verband das Eisenbahndepartement die Einladung, die Grundlagen, nach welchen die

Nordostbahn die hienach nothwendig gewordene Umarbeitung, beziehungsweise Neuerstellung ihrer Gütertarife

vorzunehmen gedenke, beförderlich vorzulegen. Auf Ersuchen um näheren Aufschluss fügte das Departement bei, seines

Erachtens habe, sofern die Bahnverwaltungen sich nicht auf einheitliche Grundtaxen einigen können, die Neubildung
der Nordostbahntarife entweder in der Weise zu geschehen, dass die Nordostbahn vom Staffel überhaupt abgehe
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von 476/0. vis Ilnktptüoiit wnràs in L.bwsioinmx von àsn insbsrixsn vsstimmunxsn, llnob wsioiisn àis vaàisàs
üniin kni nils iin xeweinssiinktiioirsn Vstriedsàisnst vorkommsnàsn vssoiinàixunxsn iinktsts, nnniox nnàsrn Nitbsnutnunxs-

vsrtrnxsn normirt. ^Vsnn liisnnsii àis nsusn VorträZs kür àis Horàostbniin niisràinxs onsroser xsworàsn sinà, so

knniisn virsktion unà Vsrwnitunxsrntir àisssibsn àsnnoà annsbmbar. vis Rntikkation àuroii Istntsrn srkoixts kür àsn

Linxsnsr Vsrtrnx non 21. Lsptsmdsr, kür àsn üonstnnnsr Vsrtrax nin 28. vsnsmbsr; àisssibsn srbisitsn rûekwîrksnàv

Xrnkt voni I. Oktober 1830, àsm vntuin àsr Lstrisbsübsrnnbms àsr Ostssktion âsr Mtionnibabn, ab.

vor ^nstanà mit àsr Vissnbnbvxsssiisvbnkt I-Vnàsnswsii-Dinsisàsin bstrstksnà vnrtinipntion àsrssibon

nn àsn Lnuknpitnininssn nnà àsn vstrîsbs- nnà Ilntsrbaitskostsn àss vnbnbokss XVâàsnswkil ist noob psnàsnt. Im

ksriobtsMbr knnà àis Xonstituirunx àss Lobisàsxsriebtss nnà àsr vronssssobriktsnweobssi, im Inuksnàôn àniir àis

mûnàiiobs Vsrbanàiunx vor àsmsslbsn stntt. vns vrtbsii ist noeb niât xskniit.

Vsxsn àsr voràsrunxsvsrbnitnisss mit àsr /ûriobsss-Oottbnràbnbn kllr Nitbsnutnunx àsr Ltntion

vkätbkon (Lsbw^n) wnrsn wir mnnxois /nbiunx xsnötbixt, àsn Rsobtstrisb nnnubsbsn nnà nnob vurobkûbrunx àss-

ssibsn bsim vunàssxsriobt àns Vilzuiàationsboxsbrsn nu stsllsn. àobàsm bisrnuk oins àbsoblnxsnnbiunx xsisistöt

woràsn, wuràs nnk àns Vrsuobsn àsr Zebuiànsrin àns Viizuiàntionsbsxsbrsn nurüvkxsnoxsn.

km istntjnbrixsn Ossobnktsbsriobt srwnbntsn wir àsr Lobwisrixksiton, wsiobs bsi iksstsotnunx àsr Or u n à-

taxsnàss nsusn Oütsrtnriks nu bsrüoksisbtixsn wnrsn, wsnn wsàsr oins kilblbnrv Vvrmînàsrunx àsr Vin-

nnbmsn riskirt, noob sins àsn Vsrksbr bssintràvbtixsnào Vrböbunx àsr ssitbsrixsn Oütsrtnxsn bsrbsixokübrt wsràsn

woilto. blnvbàsm snàliob nm 6. vsbrunr 1882 àis nbssbiisssiisbo Iksststsiiunx àsr Orunàtnxsn àureb àsn Vsrwnitunxs-
rntil srkoixt wnr, maobtsn wir uns àis möxiiobst rnsobs blsusrstsiiunx àsr Oütsrtnriks nur I'tbobt. vsr interns

Oütsrtnrik konnts jsàvdi nivbt vor I. 8sptsmbsr 1382 in ürnkt xssstnt wsràsn, wsil àns bûsknbnbnàspnrtomsnt vor-

innxts, ànss àsrssibs innxsrs /sit vor ssinsr àwsnàunx àom vubükuw nur Vsrküxunx xsstsiit wsràs. ^uk àsn

1. Oktober pubiinirtsn wir soànnn àis nsusn I'nriis kür Lnssi, àis übrixsn vötnbsrxbnbnstntionsn nnà Nkniàsiiut,

unà wir bsnbsisbtixten, in rnsoiior ?oixs nuoli àis nsusn àirsktsn I'nriks mit àsn Versinixtsn Lobwsinsrbnbnsn, mit

àsr Osntrnibnbn oto. unà mit àsn bsnnobbnrtsn àoutsolisn vnbnsn nusnuxsbsn, nis àsr xnnnsn Arbeit vom ssbwei-

nsrisobsn Vissnbàbnàspnrtsmsnt gnnn unerwartet Halt xsboten wuràs. Nit 8obrsibsn vom 19. Lsptsmbsr srökknsts

uns àns xsnnnnts Departement, ànss àsr Lunàssrntb nm ö. xi. N. koixsnàen iZssobiuss xoknsst bnds:

7,1. vis vörsobnunx àsr l'nxon nnob Vntksrnunxsstuksn sinsr 'krnnsportstrsoks, wobsi kür àis sntksrntsrsn

Ktuksn xsrinxsrs Inxsn bsrsvbust wsràsn nis kür àis nnbsron (Ltnkksitnrik), ànrk im Vorksbr àsr sobwsinsrisoirsn

Lnimsn untsr siob (àirsktsr unà Irnnsitvorksbr) nur in àsr ^Vsiss nur àwsnàunx kommsn, ànss àis nnk àsn

sinnsinsn Lnbnsll àiirsiiinukonsn Ltrsoirsu nusnmmon nis nur sins Irnnsportstrsoks nnxsssiisn wsràsn. vs ist somit

niât nuinssix, bsi àsr viiàunx von àirsktsn unà Irnnsittnriksn Ltakksltnriks nn proportional xsrssbnsts l'nxsn nnnu-

stosssn, oàsr nwsi oàsr msbrsrs Ltnkksitariks nu kumuiirsn.

,2. vis l'nriks kür àsn internen Vsrksbr sinà nnsb àsn kllr àsn àirsktsn soiiwsinorisoiisn Vsrksiir anxsnommsnsn
Orunàsâtnsn nu bsrseimsn."

Nit àisssr Vrötknunx vsrbnnà àns Lissnbnbnàspnrtsmsnt àis Vininàunx, àis Orunàinxon, nnà wsiàon àis

Horàostbnkn àis iiionaob notiiwsnàix xsworàsns Vmarbsitunx, bonistlunxswsiss Ususrstsiiunx iiirsr Oütsrtnriks vor-

nunslimsn xsàsnks, bokôràsriioii vornuisxsn. .4uk vrsuàsn um nnbsrsn ^uksobiuss küxts àns vspnrtswsnt bsi, ssinss

Vrnoiltsns bads, soksrn àis vnlinvsrwnitunxsn sieb niodt nuk sinirsitiioiis Orunàtaxen sinixsn könnsn, àis UsudiiàunA

àsr Uoràostbnimtnriks sntwsàsr in àsr N^siss nu xssobskön, ànss àis ûoràostbnbn vom Ltnkîsi übsrbaupt nbxsbs
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und nach dem Vorgänge der Centraibahn Expeditionsgebühren mit proportionalen Streckentaxen einführe, oder im

Falle Beibehaltung des Staffeis so, dass dessen letzte Taxstufen für die Taxeinrechnung im Transitverkehr allein

massgebend seien und im direkten Verkehr nur die Hälfte der fixen Zuschläge beigerechnet werden dürfe.

Der bundesräthliche Beschluss betraf vorwiegend die Nordostbahn, da die Vereinigten Schweizerbahnen in

ihrem letztjährigen Geschäftsbericht erklärt haben, dass sie nur genötbigt durch das Vorgehen der Nordostbahn

ihren internen Tarif staffeiförmig gebildet haben, von den andern, dem Reformsystem beigetretenen Schweizerbahnen

aber die Taxen bereits in der vom Departement empfohlenen Weise gebildet waren, mit der Ausnahme, dass

die Gotthardbahn die Ausscheidung besonderer Expeditionsgebühren noch nicht kannte. Derselbe kam ferner that-

sächlich einem Verbot der staffeiförmigen Tarifbildung gleich. Nachdem die Centraibahn, Jura-Bern-Luzembahn und

Emmenthalbahn von vornherein das System proportionaler Streckentaxen angenommen und zugleich diese letzteren

erheblich höher gegriffen hatten, als die Nordostbahn für ihre Verkehrsverhältnisse zuträglich findet, musste

nämlich auf den vom Bundesrath offen gelassenen Ausweg verzichtet werden, die übrigen Bahnen zur Annahme

übereinstimmender, staffeiförmiger Taxen zu bestimmen. Ebenso verbot sich die vom Departement angedeutete

Alternative von selbst, den Staffeltarif für den internen Verkehr beizubehalten, für den direkten Verkehr aber die niedrigen
kilometrischen Taxen der längsten Distanzzone anzuwenden ; denn abgesehen von andern Unzukömmlichkeiten, welche

hieraus resultiren miissten, würde der Nordostbahn ein Verlust auf den bisherigen Einnahmen aus dem Güterverkehr

erwachsen, welcher sich einer Million Franken jährlich annähern würde.

Im Beschluss des Bundesrathes war bemerkt, dass die Massnahme nothwendig sei „behufs Abbestellung der

aus der gegenwärtigen Tarifgestaltung für Handel und Industrie resultirenden Übeistände." Dass das Staffelsystem

solche Übclstiinde seiner Natur nach mit sich bringe, können wir nicht zugeben, sondern sind gegentheils der Ansicht,
dass dasselbe besser als das System proportionaler Taxen geeignet ist, den Güteraustausch zur grösstmöglichen

Entwicklung zu bringen und hiedurch die wirtschaftliche Aufgabe der Eisenbahnen auf das Vollkommenste zu erfüllen.

Ganz besonders trifft dies für die Schweiz zu, deren Bahnen durch die Höhe ihrer Anlage- und Betriebskosten sich

ausser Stande sehen, bei proportionaler Gestaltung der Gütertaxen diese so niedrig zu halten, dass nicht bei grösseren

Transportdistanzen die Frachten im Verhältniss zum Werthe des Gutes einen, die Transportmöglichkeit sehr

beschränkenden Betrag erreichen würden. Diesem Übelstande begegnen die Staffeltarife, die denn auch nicht etwa

eine Eigenthümlichkeit der Nordostbahn waren, sondern auf einem grossen Theile der vorgeschrittensten Bahnen,

namentlich denen von England, Belgien, Frankreich und Italien, weitgehende Anwendung finden. Die Nordostbahn

hatte allerdings noch zwei weitere, aus der Gestaltung ihres Netzes sich ergebende Gründe, mit zunehmender

Transportdistanz kilometrisch abnehmende Gütertaxen zu gewähren ; einerseits schwächte sie dadurch die Wirkung
der ihrem Netze durch die Terrainformation aufgenüthigten Umwege ab, und anderseits erleichterte sie im Verkehr mit
Deutschland den Transport über die Linien Basel-Zürich, Basel- oder Waldsliut-Winterthur, Waldshut-Romanshorn etc.

gegenüber den kürzern Einbruchslinien Waldshut-Zürich, Schaffhausen-Winterthur, Konstanz-Romanshorn etc. Aus
solchen Rücksichten, deren Berechtigung und Gewicht unmöglich verkannt werden kann, war die Nordostbahn seit

Langem zu dem nunmehr verpönten System staffeiförmiger Tarifbildung gelangt.
Der Bundesrath hat an diesem System auszusetzen, dass dasselbe dem internen Verkehr, wenn er auf

längere Distanzen geht, niedrigere kilometrische Taxen gewährt als dem direkten Verkehr, welcher dieselben Distanzen

durchläuft, aber zum Theil auf der Linie einer andern Gesellschaft. Es ist dies richtig, rechtfertigt sich aber nach

unserer Ansicht, weil bei geringerer eigener Transportdistanz die festen Kosten des Versendens oder Empfangens der

Güter im Verhältniss zu den eigentlichen Beförderungskosten mehr ins Gewicht fallen und deren Übergabe

von Bahn zu Bahn auf die Selbstkosten erhöhend einwirkt. Auch der beim Bundesrath als entscheidend in Betracht

gezogene Umstand, dass für die sogenannten Filialbahnen, speziell für Effretikon-Wetzikon, ferner für die

2
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und naob dem Vorgangs der Dsntralbabn Bxpeditionsgsbübren mit proportionalen Ltreobentaxsn sinkübrs, oder im

Dalle Beibebaltung des Ltatkels so, dass dessen letzte laxstuken kör die laxeinreebnung im lransitvsrbekr allein

massgebend seien und im direbten Verbelir nur die Ilälkts der fix «n iZusobläge bsigereobnet werden dürks.

Vor bundssrätbliebe Besobluss bstrak vorwiegend die Uordostbabn, da dis Vereinigten Lebwsizerbabnsn iu

ikrem lot/Ipibiigen Desobäktsberiobt erklärt baben, dass sis our genötbigt durob das Vorgelien der Xordostbabn

ikren internen larit statkslkörmig gebildet baben, von don andern, dem Bskorms^stsm beigstretenen Lobweizor-

bsbnen aber à laxen bereits in clor vom Departement empkoblensn Veiss gebildet waren, mit der ^usnabme, dass

dis Dottbardl>alm die àssobsidung besonderer Bxpöditionsgebübrsn noob niât bannte. Derselbe bam keroer tbat»

säobliob einem Verbat der stalkelkärmigsn larikbildung Aieiein àobdsm die üontralbabn, dura-Bern-Buzvrnbabn und

Bmmentbaibabn voo vornbereiu à L^stsm proportionaler Ltieobentaxen angenommen uoà zugisieb diese letzteren

erbebliob Initier gegrissen button, àis die l^ordostbabn kür iiiro Verbsbrsverbältnisse zuträglieb Lndot, musste

nämlieb auk àso vom Bundesratb o Ikon gelassenen àsweg verzioidet werden, die übrigen Babnen zur ànabwe
uborvinstimmendor, statkelkörwigsr laxen zu bestimmen. Bbenso verbot sieli dis vom Departement angedeutete

Alternative von selbst, lien Ltalksltarik kür den internen Verbebr bsizubebaltsn, kür den direbten Verbebr über die niedrigen
bilomstrisoben laxen der längsten Distançons anzuwenden; denn abgsssben von andern Dnzubömmliebboitsn, welelro

Ineraus resuitiren müssten, würde der itiordostbabn ein Verlust auk den bisborigen Binnabmsn aus dem Düterverbsbr

erwaebsen, welober sieb einer Zlillion Dranbsn Mbrliob annäbern würde.

Im Besebluss dos Bundssratbss war bewerbt, dass die lllassnabms notbwondig sei ^bebuks Abbestellung der

aus der gegenwärtiggu larikgostaltung kür Duudol und Industrio resultirondsn Obelständs." Dass das Ltatkelsz-stom

sololio Übelstände seiner blatur naob mit sieb bringe, bönnen wir niobt zugeben, sondern sind gsgsntbsils dor àsiebt,
dass dasselbe besser als das Festem proportionaler laxen geeignet ist, den Düteraustauseb zur grösstmögliebsn Dot-

wieblung zu bringen und biedureb die wirtbsokaktljobe Aufgabe der Bisenbabnen auk das Vollbommsnsto zu srküllen.

(lanz besonders trM dies kür die kobwsiz zu, deren Halmen dureb die Höbe ibrer Anlage- und östriebsbosten sieli

ausser Ltande seben, bei proportionaler Gestaltung der Dütsrtaxsn diese so niedrig zu balten, dass niobt bei grösseren

lransportdistanzen die Draobten im Verbältniss zum ^Vortbs des Dutss einen, die lransportmögliebbsit sebr

besobrällbenden Betrag srreiobsn würden. Diesem Übslstando begegnen die Ltaikeltariks, die denn aueb niebt etwa

eins Digentbümliebbsit der Hordostbalm waren, sondern auk einem grossen lboile der vorgosvbrittonsten Balmon,

uamsntliell denen von Dngland, Belgien, Dranbrsiob und Italien, weitgebende Anwendung finden. Die Hordostbabn

batte allerdings noob iiwei weitere, aus der Gestaltung ibres Hetres sieb ergebende Diündo, mit ^unebmender

lransportdistanx bilomstriseb abnebmendo Dütertaxen xu gswäbron; einerseits «obwaebts sie dadureb die Vlrbung
der ibrem Vot/.o durelr die lorrainkormation aukgenotlugtsn Umwege ab, und anderseits erleiobtsrte sie im Verbelir mit
Deutsvbland den lransport über die liinivn Basel-^ürivb, Basel- odsr^Valdsbut-^Vintsrtbur, IValdsbut-Romansborn eto.

gegenüber den bürgern Binbruebsbnien ^Valdsbut-^Urieb, Lvbatkbausen-Vlntsrtbur, Xoustan^-Bomansborn ete. ^us
soloben liüobsiobten, deren Bereobtigung und Dewielit unmägliob verbannt werden bann, war die Hordostbabn seit

Bangem /u dem nunmebr verpönten Festem stalkelkörmigsr larikbildung gelangt.
Der Bundesratb liat an diesem Lastern auszusetzen, dass dasselbe dem internen Verbsbr, wenn er auk

längers Distanzen gebt, niedrigere bilometrisebe laxen gswäbrt als dem direbten Verbsbr, welebsr dieselben Distanzen

durokläukt, aber ?um lbsil auk der Binie einer andern Desellsobakt. Bs ist dies riobtig, reebtksrtigt sieb aber naeb

unserer Vnsicbt, weil bei geringerer eigener lransportdistan/ die kesten Hosten dos Vsrsendens oder Bmpkangsns der

Düter im Verbältniss ?u den eigontb'eben Lskörderungsbosten mskr ins Dewivbt kallen und deren Übergabe

von Babn /u Labn auk die Lelbstbosten srböbend einwirbt. I^ueb der beim Bundesratb als entsebeidsnd in Betravbt

gezogene Umstand, dass kür die sogenannten I'ilialbabnen, speziell kür Btkretibon -V/otzibon, kerner kür die

2



— 10 -
Ostsektion der ehemaligen Nationalbahn der Staffeltarif von Neuem gerechnet wurde, verdiente wohl kaum diese

Bedeutung, nachdem vor Übernahme der Nationalbahn durch die Nordostbahn die Bundesbehörde der letzteren die

Fortdauer der erwähnten Bereclmungsweise ausdrücklich zugesichert hatte, und die Finanzverhältnisse der

Unternehmung Effretikon-Hinweil so geartet sind, um eine Höherhalturg ihrer Taxen ebensogut zu rechtfertigen als bei

andern, nicht der Nordostbahn zustehenden Linien, denen sie, selbst mit, Überschreitung der Konzessionsmaxiraa,

theils direkt durch Zulassung erhöhter Taxen, tlieils indirekt durch Zulassung fiktiv vermehrter Distanzen gewährt

worden ist. Zudem erklärte sich die Nordostbahn bereit, zur Beseitigung wirklicher Härten, welche diesfalls bestehen

möchten, die Hand zu bieten.

Trotz aller Auseinandersetzungen in den angedeuteten Richtungen war uns nicht möglich, eine entsprechende

Abänderung des Bundesrathsbeschlusses vom 5. September 1882 herbeizuführen. Die Nordostbahn sah sich dadurch

vor die Frage gestellt, ob letzterer auf gesetzlichem Boden fusse; sowohl wir, als der Verwaltungsrath mussten

dieselbe verneinen. Die Konzessionen gewähren der Nordostbahn das Recht freier Bildung ihrer Gütertarife innert

der konzessionsgemässen Maxima; das Eisenbahngesetz verpflichtet sie nur, die Taxen überall und für Jedermann

gleichmässig zu berechnen ; Staffeltarife, welche die hervortretendste Form der Differentialtarife sind, können nach

dem gleichen Gesetz vom Bundesrath nur verhindert werden, wenn sie der obenerwähnten Pflicht gleichmässiger

Taxberechnung zuwiderlaufen. Ja es ist auch sehr zweifelhaft, ob die vom Bundesrath anempfohlene Art der

Tarifbildung, Aufrechnimg fester Expeditionsgebühren neben den Streckentaxen, so sehr dieselbe innerlich gerechtfertigt

ist, mit den Eisenbahnkonzessionen vereinbar sei, weil die Expeditionsgebühren auf nähere Distanzen nicht

ohne Überschreitung der von den Konzessionen bestimmten Taxmaxima erhoben werden können.

Dennoch gelangten schliesslich sowohl die Direktion als der Verwaltungsrath dazu, der bundesrätlilichen

Forderung sich zu fügen. Mangels einer geeigneten Instanz für fachkundige und unbefangene Erörterung der

einschlägigen Verhältnisse war, nachdem das Eisenbahndepartement auf dem eingenommenen Standpunkte beharrlich

verblieb, von Weiterziehung der Angelegenheit ein Erfolg kaum zu erwarten. Den gerichtlichen Schutz anzurufen,

trugen wir ebenfalls Bedenken, nachdem der Bundesrath uns freie Hand liess, die neuen Taxen so zu bestimmen,

dass wir keinen Schaden erleiden. Jedoch waren wir, indem wir diesen Entschluss dem Eisenbahndepartement

eröffneten, aus Auftrag des Verwaltungsrathes im Falle, die Verantwortlichkeit für die sehr fühlbaren Taxerhöhungen,

welche hieraus, namentlich für den internen Verkehr auf grössere Entfernungen sich ergeben, von unserer Gesellschaft

abzulehnen. Diese Erhöhungen sind unvermeidlich, sobald die Streckentaxen auf die kleinsten, wie auf die

grössten Entfernungen kilometrisch gleich gehalten werden. Wir waren immerhin bemüht, dieselben abzuschwächen,

soweit es möglich schien, ohne die Gesammtheit der Einnahmen aus dem seitherigen Güterverkehr zu vermindern.

Die neuen Gütertaxen, welche vom Verwaltungsrath erst nach Ablauf des Berichtsjahres festgestellt werden konnten,

bleiben daher unter denen der centralschweizerischen Bahnen, indem Direktion und Verwaltungsrath, in Abweichung

von einer bei den Bundesbehörden sich geltend machenden Ansicht, den von unserm Netze bedienten Gegenden

einen grössern Dienst zu erweisen glauben, wenn sie dio unvermeidlich gewordenen Taxerhöhungen in thunlichst

bescheidenen Grenzen halten, als wenn sie, nur um die Taxübereinstimmung mit den centralschweizerischen Bahnen

herbeizuführen, die seitherigen Taxen fast allgemein sehr bedeutend erhöhen würden.

Eine Differenz mit dem Eisenbahndepartement von minder grosser Bedeutung, die wir aber doch nicht

unerwähnt lassen dürfen, betrifft den schon in früheren Geschäftsberichten besprochenen Getreidespezialtarif
Nr. 6. In der neuen Güterklassifikation ist das Getreide den Spezialtarifen zugewiesen und geniesst schon in Folge dessen

einer erheblichen Taxermässigung gegenüber den Gütern der allgemeinen Wagenladungsklassen. Theils mit Rücksicht

hierauf, theils wegen der beharrlichen, seit Jahren andauernden, in die Bundesbehörden hinübergetragenen
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tlstssktion der ebomaligvn Kationalbabn der Ltaösltarik voll Cousin gsreobnet wurde, verdiente wabl kaum diese

Oedsutung, naobdem vor Öbervabms 6er Kationalbabn duroli die Kordostbabn die Oundesbsbörds dor letzteren die

Oortdauor der erwäbnten Leroolmungswoise ausdrüokliolr zugssiobert batte, unä 6io Oinanzvsrbältnisss der Unter-

nolimung Okkrotikon-Oinweil so geartet sind, um oino llöilerlialtung ibror Maxell ebensogut zu reobtkertigon als bei

andern, niebt 6or Kordostbabn zustvbenden ltinien, denen sie, säst mit Öborsobreitung 6sr Konzessionsmaxima,

tbeils direkt durob Zulassung erböbter laxen, tlioils indirekt duroli Zulassung tiktiv verinelirter Distanzen gowäbrt

worden ist. ?udom erklärte sieb àis Kordostbabn bereit, zur Oeseitigung wirkliobor Härten, welolig dieskalls bestsben

möobtell, 6is Land zu bisteu.

lrotz alior ^useinandersstzungsn in 6en angedeuteten Itiebtungen war uns niebt möglieb, eins ontsproolisnde

Abänderung 6es ZZundesratbsbssoblusses vom 5. Leptember 1882 bsrbeizukübren. Ois Kordostbabn sab sieb dadureb

vor 6io Orage gestellt, ob letzterer auk gssetzliebem Ooden tusse; sowobl wir, als 6er Vorwaltungsratlr mussten

6issslbo verllsinell. Ois Konzessionen gswäbren 6sr Kordostbabn 6as Reebt kreier Oildung ibrsr Oütsrtariko innert

6sr konzossionsgemässon Naxima; 6as Oisenbabngosstz verptbobtet sie nur, die laxen überall un6 kür dederwann

glsiobmässig zu boreobnsn; Ltatkoltariko, welebe 6io Iiervortrstsn6sts Oorm 6er Oitkorvntialtarike sind, können naob

dem gleioben Ossstz vom Lundosratli nur vsrbindert worden, wenn s!o der obenerwälmtsn Otliebt glsiobmässigor

laxbsreobnung zuwidsrlauken. da es ist auob sebr zweikelbakt, ob die vom lZundssratb anempfoblens àt dor

larikbildung, àkreobnung ksstsi Oxpeditionsgebübren neben den Ltreokentaxon, so ssbr dieselbe innsrlivb gereobt-

kertigt ist, mit den Oisenbabnkonzsssionsn vereinbar sei, weil die Oxpoditionsgsbübren auk näbsre Oistanzen niebt

obns Öbersebroitung der von den Konzessionen bestimmten laxmaxima srboben werden können.

Oennoob gelangten soblisssliob sowobl die Oirsktion als der Verwaltungsratb dazu, der bundssrätblivben

Oorderung sieb zu kügsn. Nangels einer geeigneten Instanz kür kaobkundigs und unbokangsne Orörterung der

sinsoblägigen Vsrbältnisss war, naolidem das Oisenbabndoxartsment auk dem eingenommenen LtandMnkts beliarrlioli

verblieb, von IVeiterziebung der ^.ngelegonboit ein Orkolg kaum zu erwarten. Oon geriebtlioben Leliutz anzurukon,

trugen wir sbenkalls Oedenken, naebdom der Oundssratb uns kreie Hand liess, die neuen laxen so zu bestimmen,

dass wir keinen Lobadsn erleiden, dsdoeb waren wir, indem wir diesen IZntsobluss dem Oisenbalmdopartsment

srökknoten, aus ^uktrag des Vorwaltungsratbes im lalle, die Vorautwortliebkeit kür die sebr küldbarsn laxerböliungon,
welebe bieraus, namsntliob kür den internen Verkeilr auk grössere Ontkernungen sioli ergeben, von unserer Osssll-

sebakt abzulebnen. Oisss Orböbungen sind unvermeidlieli, sobald die Ltrsokontaxen auk die kleinsten, wie auk die

grössten Ontkernungsn kilomstrisob gleiol» gobalteu werden. Vir waren immerbin bemübt, dieselben abzusobwäoben,

soweit es mögbob sebien, obno die Oosammtbeit der Oinnabmen aus dem seitberigen Oütorvorkobr zu vermindern.

Ois neuen Oütertaxon, welebe vom Verwaltungsratb erst naob Vblauk dos Oeriobts^abres kostgestollt werden konnten,

bleiben dabor unter denen der oentralsebwoizorisebsn Labnen, indem Oirsktion und Verwaltungsratb, in ^bweiobung

von einer bei den Lundesbsbörden sieb geltend maobonden ^.nsiekt, den von unserm Kotze bedienten dopenden

einen grössern Dienst zu erweisen glauben, wenn sie die unvormsidlieb gewordenen laxorbölmngon in tbunliebst

besebsidenen Orenzen baltsn, als wenn sie, nur um die laxüboreinstimmung mit den osntralsebwoizsrisobon Halmen

berbeizukübren, die seitberigen laxen kast allgemein sebr bedeutend erböbsn würden.

ltline Oikkersnz mit dem Oisenbabndopartomont von minder grosser Oedeutung, die wir aber doob niebt

unerwäbnt lassen dürksn, betrikkt den sobon in trüberen Ossobäktsberiobten besproobenen Oetroidospozialtarik
Kr. 6. In der neuen Oütorklassitikation ist das Ootreids den Lxozialtariksn zugewiesen und Aenissst sobon in kol^o dessen

einer erbsblieben laxormässiAunA ZeAsnübsr den Oütern der allgemeinen IVagenladungsklassen. llieils mit küvk-

siebt bierauk, tbeils wegen der bobarrlivben, seit daliren andauernden, in die öundosbsbördon binüborgetragonon



Anfechtung des genannten Tarifs beschlossen wir die Aufhebung des letzteren je auf die Zeit der Einführung der

neuen Klassifikation durch die anderen Schweizerbahnen und lohnten zugleich dessen Ausdehnung auf die Gotthardbahn

ab. Hievon nahm das Departement in Folge Beschwerde der Gotthardbahn Anlass, auch die Aufhebung des

Tarifs im Verkehr mit den Westschweizerischen Bahnen zu fordern, weil ihm durch Fortbestand desselben ab Genf,

ohne Einführung ab Chiasso beziehungsweise Pino, Marseille gegenüber Genua bevorzugt zu sein schien. Ohne

Erfolg machten wir hiegegen aufmerksam, dass es sich nicht um Tarife ab Marseille, sondern um solche für den

Verkehr zwischen der Ost- und Westschweiz handle, und dass, wenn wir den Getreideimport von Westen her zu

unserm Nachtheil erleichtern, uns dafür die Westschweizerischen Bahnen eine Kompensation durch Gewährung gleicher

Ermässigung für den Import über Romaushorn gewähren, während die Gotthardbahn eine solche Kompensation nicht

zu bieten vermöge. Ebenso betonten wir umsonst, dass die Gotthardbahn, mit der wir auf Grund der neuen
Klassifikation direkte Tarife gebildet haben, der Vortheile dieser Klassifikation bereits theilhaft sei, dagegen im Verkehr

mit den Westschweizerischen Bahnen noch die alte Klassifikation bestehe und daher die Aufhebung des Tarifes Nr. 6

im Verkehre mit den letzteren sehr hohe Taxsteigerungen zur Folge habe. Da das Eisenbahndepartement auf seiner

Forderung verblieb, haben wir den genannten Tarif für unsern Verkehr vollständig ausser Kraft gesetzt, und es ist
damit selbstverständlich auch das Reexpeditionsreglement vom 1. November 1881, welches zur Beschwichtigung der

gegen den Spezialtarif erhobenen Beschwerden erlassen worden war, für uns hinfällig geworden.

Neben der im Vorstehenden besprochenen Umarbeitung der Gütertarife auf Grund des Reformtarifes beschäftigte

uns im Berichtsjahr ganz besonders die Bildung der Gütertarife mit der Gotthardbahn, beziehungsweise

im Transit über dieselbe mit Italien. Diejenigen mit der Gotthardbahn selbst boten, nachdem die Frage des

Tarifsystems geordnet und die neuen internen Tarife beiderseits festgestellt waren, keine Schwierigkeiten, indem die

vorstehend besprochene Beanstandung der neuen Gütertaxen Seitens der Bundesbehörden erst erfolgte, als die Tarife
mit der Gotthardbahn bereits in Kraft gesetzt waren; dagegen zeigton sich solche in aussergewöhnlichem Masse bei

Bildung der Tarife mit Italien, zunächst wegen der Verschiedenartigkeit der mit einander zu verbindenden

Tarifsysteme. Die hieraus erwachsenden Schwierigkeiten waren, soweit sie zwischen Deutschland und der Schweiz

bestanden, durch die wesentlich auch mit Rücksicht auf den Gotthardverkehr erfolgte Annahme des Reformsystems

Seitens der schweizerischen Bahnen beseitigt worden. Dagegen bestehen sie noch gegenüber den italienischen Bahnen,

welche durchaus verschiedenartige, sehr komplizirte Tarife haben. Die Abhülfe konnte nur so gefunden werden, dass

die direkten Tarife je in zwei selbständige Tarife, für die Strecken südlich und nördlich von Chiasso und Pino zerlegt
wurden ; aus dem Zusammenzug der Taxsätze beider Tariftheile ergeben sich die Taxen des direkten Verkehrs. Die

Tarife mit Italien haben hiedurch einen ungewöhnlichen Umfang erhalten und leiden gegenüber den sonst üblichen

direkten Tarifen an dem Nachtheil, dass Stationen und Publikum für jeden Transport zwei sehr verschiedene

Tarifklassifikationen anzuwenden haben ; hinwieder bieten sie den Vortheil, vollständig zu sein, d. h. jedem vorkommenden

Transport die Vortheilo des direkten Verkehrs zu gewähren, während sonst bei ähnlichen Verhältnissen nur sogenannte

Artikeltarife für die wichtigsten, zwischen dem betreffenden Gebiete stattfindenden Transporte erstellt zu werden pflegen.

Noch grösser waren die Schwierigkeiten, welche bei Bestimmung der in die Tarife mit Italien einzurechnenden

Taxen zu Tage traten; dieselben machten sich namentlich für den deutsch-italienischen Verkehr fühlbar, wirkten
aber auch bei Bildung der schweizerisch-italienischen Tarife störend ein. Sonst pflegen internationale Tarife so gebildet

zu werden, dass die verschiedenen betheiligten Bahnen ihre normalen Taxen einrechnen und diese jeweilen nur

insoweit, als über andere Routen niedrigere Sätze sich ergeben, reduzirt werden; bloss für einzelne, besonders

wichtige Artikel, für deren Gewinnung niedrigere Sätze als unerlässlich erscheinen, werden auch ohne nachgewiesenen

Konkurrenzzwang von vornherein ermässigte Taxen gewährt. Dieses Verfahren war für die Tarife mit Italien nicht

àkeobtung dos genannten lariks bosoblossen wir die àkbebung des letzteren je auk dis ^oit der kinkübrung der

neuen Klassifikation durob die anderen Soliwoizorbabnon und leimten zugleiob dessen .-lusdobnung auk dis Oottbard-

l>alu> ad. lliovan uabm das Departement in lolge kesobwerde dor Oottbardbabu ^.nlass, auob dis àkksbung dos

lariks iw Vorkolir mit don IVestsobweizerisoben lZabnen zu fordern, voll iiun durob l'ortbestand desselben ab Oenk,

obus kiukübrung ab Obiasso boziollungswvise l'ino, Narseillo gegenüber (donna bevorzugt zu 8sin seinen. Obus

Krkolg inaobton wir bisgsgen aufmerksam, dass os siob niobt um lariko ab Narseillo, sondorn um solebe kür dsu

Vorkobr zwiselion dor Ost- uud IVostsebwviz bandle, und dass, wenn wir dou Ostroideimport von IVoston bor nu

unserm kaobtbeil orloiobtorn, uns dafür dio VVestsoliweizerisolien Labnon oins Kompensation durob Oewäbruug gleiobsr

Ermässigung kür don Import über komausborn gewäbren, wäbrend dig Oottlrardbabn oins soiobo Kompensation niobt

"n bioton vermöge. Ebenso botonton wir umsonst, dass dis Oottkardbabn, mit dor wir auk Orund dor nouon klas-
sib Kation direkte lariko gebildet babon, der Vortbsile dissor Klassifikation boroits tboilbakt soi, dagegen im Verkebr

mit don IVestsobwoizorisolren Kalmen noob dio alto Klassifikation bostobo und daber die àkbebung des larikes kr. 6

im Vorkeime mit don letzteren sobr bobo laxstoigerungen zur Eolgo babo. O a das Kisonbabndopartomont auk seiner

Eordorung vorbiiob, liabo» wir don genannten larik kür unsern Vorkobr vollständig ausssr Kraft gesetzt, und es ist
damit solbstvorständliob auob das keexpeditionsroglement vom 1. kovombor 1381, welobes zur kesobwiobtigung der

gegen den Spezialtarik erbobenen kesobwerden erlassen worden war, kür uns kinkällig geworden.

Koben der im Vorstellenden bosproobsnon Umarbeitung der Oütortarike auk Orund des kekormtarikes bssobäk-

tigto uns im koriobtsjabr ganz besonders die kildung der Oütortariko mit der Oottbardbabu, boziebungs-
weise im Transit über dieselbe mit Italien. Diejenigen mit der Oottbardbabu selbst boten, naobdom die krage dos

lariks^stems geordnet und die neuen internen lariko beiderseits kestgestollt waren, keine Sobwiorigksiten, indem die

vorstellend besproobeno ksanstandung der neuen Oütortaxon Seitens der kundesbsbördsn erst erfolgte, als die lariks
mit der Oottbardbabu bereits in krakt gesetzt waren; dagegen Zeigten siob solobe in aussergswöbnliobem Nasse bei

kildung der lariko mit Italien, zunäobst wogen der Vorsobiodenartigkoit der mit einander zu verbindenden larik-
systems. Die bieraus erwaobsonden Sobwiorigkeiton waren, soweit sie zwisobon Doutsobland und der Sobweiz

bestanden, durob die wesentliob auob mit Itüoksiobt auk den Oottbardvsrkebr erkolgte Vnnalime dos Rekorms)stems

Seitens der sobwsizorisoben kabnen beseitigt worden. Dagegen bestellen sie noob gegenüber den italisnisobsn kabnen,
welobe durobaus versobisdonartige, sein- kampli/irte Tarifs baben. Die L.bbülks konnte nur so gefunden werden, dass

die direkten 'Ialike je in zwei selbständige I'ariko, kür die Strecken südliob und nördliob von Obiasso und Kino verlegt

wurden; aus dem ^usammonzug der laxsätze beider larlktbeile ergeben siob die laxen des direkten Vsrksbrs. Die

lariks mit Italien baben biodurob einen ungswöbnlioben IIniläug orbalten und leiden gegenüber den sonst üblioben

direkten larikon an dem kaobtbeil, dass Stationen und I'ublikum kür jeden Iransport zwei sebr vsrsobisdono larik-
Klassifikationen anzuwenden liabon; binwieder bieten sie den Vortlioil, vollständig zu sein, d. b. jedem vorkommenden

Iransport die Vortbeilo des direkten Vsrkobrs zu gowäliron, wäbrend sonst bei äbidiobon Verbältnissen nur sogenannte

àtikoltarike kür die wiobtigsten, zwisobon dem betrelksudon Oebiete stattfindenden Iransporto erstellt zu werden pflegen.

koob grösser waren die Sobwierigkoiten, welobe bei öestimmung dor in die lariks init Italien einzuroobnendon

laxen zu läge traten; dieselben maobton siob uamontliob kür den doutsob-italionisobon Verkebr küblbar, wirkten
aber auob bei kildung der sobweizorisob-italionisoben lariko störend ein. Sonst pflogen internationale lariks so gebildet

zu worden, dass die versobiedsnon betbsiligton Salmon ilire normalen laxen oinroobnon und diese jeweilsn nur

insoweit, als über anders Konto» niedrigere Sätze sioli ergeben, roduzirt worden; bloss kür einzelne, besonders

wiobtigg Artikel, kür deren Oowinnung niedrigere Sätze als unsrlässliob orsoboinsn, worden auob obne naobgswiessnsu

konlrurrenzzwavg von vornberoin ermässigto laxen gowäbrt. Dieses Vorkabron war kür die lariko mit Italien niobt
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anwendbar. Zufolge der erwähnten Art der Tarifkombination können hier die Taxen der Konkurrenzrouten nur für

jeden einzelnen Transport, nicht aber nach Tarifklassen berechnet werden. Man hat ferner nirgends eine fertige

Totaltaxe zwischen den beiden Endstationen, die reduzirt werden könnte, sondern muss dieselbe erst von Fall zu

Fall aus den beiderseitigen Tarifen konstruiren, was nach der Natur des Gutes und der Entfernung der beiderseitigen

Endstationen ab Chiasso beziehungsweise Pino die mannigfaltigsten Taxverschiebungen ergibt. Diese Schwierigkeiten wurden

dadurch vermehrt, dass die italienischen Bahnen ein sehr prononcirtes Staffelsystem haben, welches z. B. bei dem

wichtigen, für die Gotthardbahn günstig gelegenen Punkte Mailand nach dem Brenner und Montcenis bedeutend

niedrigere kilometrische Taxen ergibt als nach dem Gotthard; dass ferner die Brennerstrecke Peri-Kufstein dem

deutschen Verkehr seit Jahren sehr ermässigte Taxen gewährt hat, welche die Transittaxen der Gotthardbahn stark

unterbieten, und dass die normalen Taxen der Schweizerischen Centraibahn und Nordostbahn über denjenigen der

deutschen Bahnen stehen. In Folge hievon zeigton schon die ersten Proberechnungen, dass die deutsch-italienischen

Gotthardtarife bei normaler Bildung durch diejenigen der Brennerroute für einen grossen Theil von Deutschland

unterboten würden, trotz der mittelst der Gotthardbahn erzielten Distanzabkürzungen. An Ausgleichung dieser

Unterbietungen durch Taxregelungen war aus den schon mitgetheilten Gründen nicht zu denken, davon

abgesehen, dass von deutscher und italienischer Seite mit Nachdruck betont wurde, ihre Staaten haben die Gotthardbahn

nicht subventionirt, um im besten Fall die seitherigen Brennertaxen beizubehalten.

Diese Verhältnisse veranlassten mühsame und mitunter peinliche Verhandlungen mit den deutschen Bahnen,

die schliesslich zu einem Kompromiss führten, wodurch die gezeigten Übclstände zwar nicht sämmtlich beseitigt,

aber doch wesentlich vermindert und abgeschwächt wurden. Derselbe lässt sich der Hauptsache nach dahin resumiren,

dass die schweizerischen Bahnen für das deutsche Gebiet bis 200 Kilometer von der Grenze die preussischen Staats-

balintaxen mit 20 Prozent Zuschlag und für entferntere Stationen mit 15 Prozent Zuschlag annahmen und daneben

in den Ausnahmetarifen noch weitere Ermässigungen mit Rücksicht auf die Brennerkonkurrenz gewährten ; speziell

im Verkehr Italien-Bayern und -Sachsen, welcher der Konkurrenz ganz besonders ausgesetzt ist, mussten auch

für die allgemeinen Tarife die schweizerischen Antlieile tiefer gehalten werden und theilweise noch unter die

preussischen Sätze gehen. Wir haben aber beizufügen, dass schon bald, nachdem die deutsch-italienischen Tarife

auf solcher Grundlage erstellt waren, neue Schritte eingeleitet wurden, um die Schweizerbahnen zu noch

weitergehenden Taxermässigungen zu veranlassen, und dass hierüber abermalige Verhandlungen schweben, bei denen

die italienischen Bahnen den deutschen unterstützend zur Seite getreten sind. Hierüber wird der nächstjährige

Geschäftsbericht Weiteres mitzutheilen haben. Einstweilen bemerken wir, dass wir nicht ermangelten, darauf

aufmerksam zu machen, dass die Nordostbahn nicht allein von den Gotthardsubventionen nichts erhalten, sondern im

Gegentheil zu denselben über 4 Millionen beigetragen und sich auch sonst für das Gotthardunternehmen

ausserordentlich angestrengt habe, wesshalb sie eine Verpflichtung zur Übernahme von Taxopfern, welche sie nicht dem

eigenen Interesse entsprechend finde, nicht anerkennen könne. Wir betonten ferner, dass die Nordostbahn neben

dem Transit über den Gotthard noch an andern wichtigen Transit-Verkehren, welche sie bei gleichen Verhältnissen

nicht ungünstiger behandeln könne, schon jetzt betheiligt sei und künftig noch mehr betheiligt sein werde, und dass

sie Gegenden bediene, welche selbst ebensowohl als Konsumtions- wie als Produktionsgebiet von Wichtigkeit seien,

wesshalb sie bei Taxermässigungen für den Gotthardverkehr die daraus sich für letztern Verkehr ergebenden

Konsequenzen im Auge behalten müsse. Ausserdem machten wir aufmerksam, dass, wenn von deutscher Seite mit

Nachdruck auf Hebung der Konkurrenzfähigkeit der dortigen Industrie im Verkehr mit Italien hingewirkt werde,

den schweizerischen Bahnen hinwieder die Pflicht obliege, die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit ihrer einheimischen

Industrie nicht zu vergessen, welche bisher an Italien ein Absatzgebiet von Bedeutung besessen habe und von der

Gotthardbahn eine Förderung, nicht eine Abschwächung ihres Verkehrs mit Italien erwarte.
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anwendbar. /ukolge 6er erwälmten Vrt der ?arikkombinution Tonnen liier die ?axen 6er Konkurron/routsn nur kür

joden einzelnen Transport, nieiu über nueb 'llurikklussen boreobnst xvordsn. Nun bat ferner nirgends sine fertige

Votaltaxs twisoben 6on beiden Bndstatianon, die redutirt werden kennte, sondern muss dieselbe erst von I'al! tu
Mit aus den beiderseitigen Tarifen konstruiren, was naeb der Katur des (lutes und der Entfernung der beiderseitigen

Bndstationen ab Dbiusso bvtiebungs weise I'ino die munnigkaltigston Vaxverselnebungen ergibt. Diese Lobwierigkeitsn wurden

dudurob vermobrt, dass die itulisnisvbon Bubnen ein ssbr prononoirtes Ltalkelsvstem buken, welobes t. D. bei dem

wiobtigen, kür die Dottbardbubn günstig gsisgensn Bunkto NuiIund nueb dein Brenner und Nonteenis bedeutend

niedrigere kilometrisobo Vaxon ergibt als nueb dein (lottburd; dass ferner die Lronnerstreoke Beri-Kukstein dem

dsutseben Verkebr seit daliren sebr ermüssigte ll'axen gewübrt but, welebs die 'kransittaxvn der dottburdbubn stark

unterbieten, und duss die normalen 1'axen der Leliwei/erisebon Dentrulbubn und Vordostbalui über denjenigen der

deutseben Bubnen stoben. In I'olgg bievon Zeigten sobon die ersten Brobersobnungon, duss die deutsob-itulioniseben

dottburdturiks bei norinuler Bildung dureb diejenigen der Brsnnerronto kür einen grossen ?beil von Deutsoblund

unterboten würden, trott der mittelst der dottburdbabn erhielten Distuntubkürtungen. Kn Vusglsiobung dieser

Iloterbiotungen dureb "lluxrsgslungon wur uus den sobon initgstkeilten (Zründon nielit /u denken, duvon ub-

geseben, duss von deutseber und itulieniseber Leite mit Kuobdruok betont wurde, ibre L tauten liuben die dottburdbubn

niebt subventionirt, um im besten Dull die ssitbsrigon Brsnnertaxsn bei/ubeliulten.

Diese Verbültnisss verunlussteu mübsume und initunter peinliebe Verbundlungon mit den deutseben Bubnen,

die svbliesslieb tu einem Kompromiss kübrten, wodurob die gezeigten Übolstünde twur niebt sümmtliob beseitigt,

über doeb wesentliob vermindert und ubgosobwüobt wurden. Derselbe lässt sieb der lluuptsuo.be nueb dubin rosunureo,
duss die sebweiteriseben Bubnen kür dus deutsebe debist bis 200 Kilometer von der (trenne die proussisvbon Ltuats-

bubntuxen mit 20 Brodent ^useblag und kür entferntere Ltutionen mit 15 Brodent Auseblug unnulimon und dunsben

in don Vusnabmsturiken noob weitere Krmüssigungen mit liüoksiobt unk die Lrsnnerkonkurront gewübrtsn; speciell

im Verkebr Italien-Buvern und -Laobssn, welobsr der Konkurrent gant besonders uusgosvt/.t ist, mussten uuob

kür die ullgemsinen luriks die sebweiteriseben Vntbsile tisksr gebulten werden und tbeilweise noob unter die

preussisebsn Lütte geben. Wir buken über beizufügen, duss sebon buld, nuebdem die deutsob-itulisnisoben lkarike

uuk solobsr drundlags erstellt wuren, neue Lobritts eingoloitet wurden, um die Lobwsitsrbubnon tu noob

weitergebenden 'kuxermüssigungen tu vsrunlusssn, und duss bierüber ubermulige Verbundlungon sebweben, bei denen

die itulienisobkn Bubnen den deutseben untorstüttend tur Leite getreten sind. Hierüber wird der nüekstjübrige

desobüftsberiebt Weiteres mittutbeilsn buken. Kinstwoilen bemerken wir, duss wir niebt srinungelten, duruuk uuk-

merksum tu mueben, duss die Kordostbubn niebt ullsin von den dottburdsubvontionen niobts erbulten, sondern im

degentbeil tu denselben über 4 Nillionsn beigetrugen und sieb uuob sonst kür dus dottbarduntsrnebmon uusssr-

ordentliob angestrengt bubs, wessbulb sie eine Verptliobtung tur Übernubme von luxopkern, welobo sie niebt dem

eigenen Interesse entspreebend ilnds, niebt anerkennen könne. Wir betonten ferner, duss die Kordostbabn neben

dem Transit über den dottbard noob an andern wiobtigen "kransit-Verkebren, welobo sie bei gleioben Verbültnisseu

niebt ungünstiger bebundeln könne, sobon jettt betbeiligt sei rmd künftig noob mebr betboiligt sein werde, und dass

sie (legenden bediene, welobs selbst obsnsowobl als Konsumtion«- wie als Broduktionsgobist von Wiebtigkeit seien,

wessbulb sie bei laxermässigungen kör den dottbardverkebr die daraus sieb kür letttern Verkebr ergebenden Kon-

sshusutsn im Vuge bebalten müsse. Ausserdem muebten wir aufmerksam, dass, wenn von deutseber Leite mit

Kuobdrnek uuk Hebung der Koakurrontlubigkeit der dortigen Industrie im Verkebr mit Italien bingswirkt werde,

den sobweiterisoben Dalinsn binwieder die Bklivbt obliege, die Krbultung der Konkurrsntkübigksit ibrsr sinbeimisoben

Industrie niebt tu vergossen, welobo bisber an Italien ein ^bsuttgebiet von Bedeutung besessen bubs und von der

dottburdbubn eins Förderung, niebt eins Vbsobwüobung ibres Vsrkebrs mit Itullen erwarte.



Die mangelhafte Regelung der Gotthard- gegenüber den Brennertarifen macht sich namentlich desshalb störend

fühlbar, weil bei den Verhandlungen über die deutsch-italienischen Gütertarife, wesentlich auf deutsche Veranlassung,

zugleich eine Verkehrstheilung mit der Brennerroute vereinbart worden ist, wonach zwar die

Verkehrserträgnisse eines gewissen Gebietes zwischen den beiden Routen getheilt, immerhin aber die Transporte auf

beide Routen strikt nach dem Prinzipe der kürzesten Route ausgeschieden werden. Es wird sich bei den neuen

Verhandlungen fragen, ob'nicht hieran Änderungen stattzufinden haben; im Allgemeinen fand die Gotthardroute

ihrem Interesse entsprechend, durch eine Vereinbarung der bezeichneten Art weiteren Verschlechterungen der schon

sehr gedrückten deutsch-italienischen Taxen entgegenzuwirken.

Die übrigen Gütertarifarbeiten traten neben den besprochenen in den Hintergrund, ohschon sie auch

im Berichtsjahr ziemlich zahlreich waren.

In den Angelegenheiten des Personenverkehrs nimmt die im Berichtsjahr begonnene und bis in das

folgende Jahr sich hinein ziehende Einrichtung direkter Verkehrsbeziehungen zwischen Italien, beziehungsweise der

Gotthardbahn einerseits und der Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich und England via Gotthardbahn

anderseits die erste Stelle ein. An die Erleichterung und Entwicklung dieses Verkehrs haben sich allerseits und nicht
bloss in den Kreisen der Bahnverwaltungen so viele Erwartungen geknüpft, und im Hinblicke darauf haben die den

fraglichen Vorkehr vermittelnden Verwaltungen den direkten Tarifen eine Ausdehnung gegeben, wie sie noch nirgends
und niemals für gleiche Entfernungen auch nur annähernd beliebt hat oder sich erforderlich erwies. Die Erfahrung
der nächsten Jahre wird zeigen, ob man in diesen Einrichtungen, die immerhin nicht unerhebliche Kosten verursachen,

nicht über das Bedürfniss hinausgegangen sei. Es war hiebei nicht leicht, die oft divergirenden Ansprüche der

konkurrirenden Routen und lokalen Interessen zu vereinigen, um so weniger, als im Personenverkehr allgemein

angewandte Normen über die Berechtigung und Betheiligung der verschiedenen Transportwege nicht bestehen

und nicht leicht vereinbart werden können, vielmehr von Fall zu Fall die bestehenden Zugsverbindungen und das

Vorhandensein bedeutender Unterwegspunkte den Ausschlag geben. Doch gelang es, eine Übereinkunft in dem Sinne

zu treffen, dass für die Haupt-Konkurrenzrouten im Rheinthal (von Basel ab rechts- und linksrheinisch) und zwischen

Frankfurt und Berlin, beziehungsweise sächsischen Stationen aus Italien fakultativ über alle in Betracht kommenden

Routen gültige Billete ausgegeben werden und, was speziell für die von der Nordostbahn bedienten Landesgegenden

von Interesse ist, dass dieselben Billete, sowie im Verkehr nach Italien die rechtsrheinischen, zwischen Offenburg

und Rothkreuz sowohl über Schaffhausen-Zürich, als über Basel-Luzern (Brugg oder Aarau) gültig sind. Diese

Vereinbarungen bieten zweifellos dem Publikum grosse Vortheile und Annehmlichkeiten, aber sie kompliziren in ganz

bedeutendem Masse das Kontrol- und Abrechnungsgeschäft der Verwaltungen.

Im Berichtsjahr ist es auch nach langen vorhergegangenen Verhandlungen gelungen, im Verkehr mit London
Verbesserungen mittelst Einführung der mangelnden und oft begehrten Billete durch Frankreich und von Retour-

billeten zu erzielen. Desgleichen wurde erstmals ein direkter Personenverkehr zwischen Paris einerseits und München

und Wien anderseits via Delle-Zürich-Romanshorn-Lindau eingerichtet und es wird derselbe im Laufe des Sommerkurses

1888 mittelst Führung eines direkten Wagens Paris-Zürich-Romanshorn unterstützt werden. Ausserdem ist ein

Rundreiseverkehr von den Hauptstationen der französischen Ostbahn nach Bayern und Österreich und umgekehrt

— jeweils mit einer Fahrt über Basel-Zürich-Lindau und der andern über Avricourt — zu Stande gekommen.

Die Einrichtung der kombinirbaren Billete hat im Jahr 1882 die Modifikation erlitten, dass deren Ausgabe

nun während des ganzen Jahres erfolgt; ferner hat sich der Ausgaberayon derselben dadurch sehr vergrössert,

Ois mangelbakte Regelung der Oottbard- gegenüber den Rrennsrtariksn maebt sieb namontlieb dessbalb störend

kublbar, weil i>si den Verbandlungon über ills deutseb-italionisobsn Oütsrtariks, wssentlieb auk deutsebo Veranlassung,

2ugloieb sins Vsrkobrstbeilung mit der Rronnorroute vereinbart worden ist, wanaeb xwar clis Verkebrs-

orträgnisse eines gewissen tZebiotss xwiseben ci on beiden Routen gotbsilt, immsrbin aber ciio transports auk

beide Routen strikt naeb dem Rrinxipo der kürzesten Routs ausgesebieden werden. Os wird sieb bei den nsusn

Verbandlungon kragen, ob niebt bieran Änderungen stiitt/nündon baben-, im Vllgemeinon tanil die Oottbardroute

ibrom Intsrosss sntspreebend, dureb sins Vereinbarung dor bexeiebnetsn Vrt weiteren Versobleebtorungen tier sebon

sebr gedrückten dsutsob-italieniseben 3'axon entgegenzuwirken.

Ois übrigen Llütertarikarbeiten traten neben den besproebenen in äsn Hintergrund, obsebon sie aueb

!>n Rerielitsprlir xiomliob ^alilreieli wirren.

In den Vngolegonbeiten dos Rorsononvorkelirs nimmt <iio im Leriebts^abr begonnene und bis in (ins

folgende litbr sieb binvin xiobende Oinriobtung direkter Vorkollrsboxiobuugon xwisoben Italien, bexiobungsweiss 6er

Oottbardbabn einerseits un6 6er Kobweix, Ovutsebian6, Österrsieb, Lolgien, lkrankreiok un6 Ongland via (Zottbard-

babn an6erseits 6is erste Ktelle ein. ^n 6ie Orloiebterung un6 Ontwieklung 6ieses Verkebrs kabsn sieb allerseits nn6 niebt
bloss in 6en Lroison 6sr OabnVerwaltungen so viele Erwartungen geknüpft, un6 im Rinblioke 6arauk baben 6is 6sn

kragliobon Verkobr vvrmitteln6ea Verwaltungen 6on 6irskten tariken eins àsdobnung gegeben, wie sie noeb n!rgen6s
un6 niemals kür gleiebe Ontkernungon aueli nur annäborntl beliebt bat o6er sieb erkor6srlieb erwies. Ois Orkabrung
6er näebsten dabro wird Zeigen, ob man in diesen Oinriebtungon, die immsrbin niebt unerbsbliebs Losten vorursaebsn,
niebt über das Oedürkniss liinausgegangen sei. Os war biebei niebt Isiebt, die okt divergireoden iVnsprüebe der

konkurrirenden Routen und lokalen Interessen xu vereinigen, um so weniger, als im Rorsonsnverkebr allgemein

angewandte Rormon über die Roreebtigung und Rstbviligung der vsrselnsdenen Transportwege niebt bestsben

und niebt lsiebt vereinbart werden können, vielmebr von Rail xu Rail die bestellenden ^ugsverbindungsn und das

Vorbandenssin bedeutender Onterwogspunkts den Vusseblag geben. Ooeb gelang es, eine Übereinkunft in dem Kinne

xu trelken, dass kür die Ilaupt-Ronkurrsnxrouton im Rbeintbal (von Rasel ab reebts- und linksrboiniseb) und xwiseben

Rrankkiirt und Osrlin, bexiobungswoiss säebsisvben Ktationon aus Italien fakultativ über alle in östraebt kommenden

Routen gültige Rillete ausgegeben werden und, was speciell kür die von der Rordostbabn bedienten Randesgegendon

von Interesse ist, dass dieselben Rillete, sowie im Verkobr naeb Italien die reobtsrbeinisebon, xwiseben Olkenburg

und Rotbkrsux sowobl über Kebaikbausou-^ürieb, als über Rasel-Ruxsrn (Rrugg oder àrau) gültig sind. Oiese

Vereinbarungen bieten xwoikellos dem Rublikum grosso Vortbeilo und Vnnelimliebksiton, aber sie kvmplixiren in ganx

bedeutendem Nirsse das Lontrol- und tkbreebnungsgosebäkt der Verwaltungen.

Im Reriebtsjabr ist es auob naeb langen vorbergegangenen Vsrbandlungeo gelungen, im Verkobr mit London
Verbesserungen mittelst Oinkübrung der mangelnden und okt begebrten Rillete dureb Rrankreieb und von Retour-

billoten xu erxielon. Oesgloiebsn wurde erstmals ein direkter Rorsonsnverkebr xwiseben Raris einerseits und Nüneben

und >Vien anderseits via Oello-Oürieb-Romansborn-Rindau oingeriebtot und es wird derselbe im Rauke des Kammer-

Kurses 1883 mittelst Rübrung eines direkten V/agens Raris-^ürielr-komansborn unterstütxt worden. Ausserdem ist ein

Rundreisovorköbr von den Ilauptstationon der kranxüsiseben Ostbabn naeb Ladern und Österrsieb und umgeksbrt

— jeweils mit einer I'abrt über Rasol-^ürieb-Riudau und der andern über Vvrieourt — xu Ltando gekomnren.

vie Oinriebtung der kombinirbaren Rillete bat im dabr 1332 die Kodifikation erlitten, dass deren às-
gäbe nun wäbrend dos ganxon labres orkolgt; ferner bat sieb der Vusgabera^on derselben dadureb sebr vergrössert,
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dass wir im Benehmen mit den betheiligten schweizerischen und ausländischen Bahnverwaltungen Ausgabestellen

derselben in einer beträchtlichen Zahl grösserer deutscher Städte errichteten. Leider war es nicht möglich, die

Gotthardhahn in den Rayon dieser Billete einbeziehen zu können, während gerade diese als Touristenbahn ersten

Rangs und nothwendige Verbindungslinie mit wichtigen Bergpostrouten zur Tlieilnahme an dieser Institution zunächst

berufen wäre. Im Allgemeinen ist die "Wahrnehmung gemacht worden, dass ungeachtet der erweiterten Ausgabe die

Frequenz in diesen Billeten noch immer nicht die ist, die man sich bei deren Einführung im Jahr 1880 versprach.

Es rührt dies neben der Neuheit der Einrichtung wohl auch daher, dass die gewöhnlichen Rundreisebillete eben

durchweg billiger sind, als ein kombinirbares Billet für dieselbe Tour.

Die im letzten Geschäftsbericht vorausgesehene Änderung des Systems der Taxmarken für den Bezug

von Bahntaxen in den Bahnzügen ist im Berichtsjahr eingetreten. Die Marken haben einem zweckmässigem und

die Kontrole eher ermöglichenden System nummerirter Taxbillete Platz gemacht.

Einem vielseitig geäusserten Wunsche Rechnung tragend, haben wir die Gültigkeitsdauer der an den Tagen

vor den fünf allgemeinen hohen Festen ausgegebenen Retourbillete auf drei Tage erhöht. Zur Einräumung der drei

Tage allgemein für alle an Samstagen ausgegebenen Billete haben wir uns vorläufig nicht entscliliessen können, da

eine solche Massnahme einer fühlbaren Tarifreduktion gleichkommt.

Die ökonomische Stellung unserer verheiratheten Angestellten, namentlich derjenigen auf abgelegenen

Nebenstationen haben wir indirekt dadurch etwas zu verbessern gesucht, dass wir ihren in gleicher Haushaltung lebenden

Kindern, die zum Schulbesuch oder zur Erlernung eines Berufs regelmässig die Bahn benutzen müssen, fortan

Abonnements zu halber Taxe bewilligten.

Eine grosse Zahl von im Jahr 1882 vollzogenen Tarifänderungen im Personenverkehr, darunter solche von

beträchtlichem Umfange, könnte hier Erwähnung finden, hat aber kein besonderes Interesse.

III. Fiiiciiizverwiiltung.

Auf Rechnung des durch die Konvention vom 11. März/10. Dezember 1878 kontrahirten Anleihens bei
der Eisenbahnbank von 68 beziehungsweise 160 Millionen Franken hatte die'Nordostbahn laut Protokoll vom

30. November 1880 im Jahre 1882 eine Million Franken zu beziehen. Die Zahlung dieser Summe erfolgte auf

31. Dezember 1882, und die Eisenbahnbank erhielt dagegen, zu 54/68 berechnet, 2519 Obligationen

zu Fr. 500 Fr. 1,259,500

Abzüglich der vierten Amoifisationsquote pro 1882 (1. Februar 1883; von

hat sich also die Schuld auf diesem Anleihen vermehrt um

Sie betrug am 31. Dezember 1881

und belauft sich daher Ende 1882 auf

wofür die Eisenbahnbank die entsprechende Zahl von Obligationen erhalten hat

Die Kursverluste auf diesem Anleihen erscheinen in der Bilanz vom 31. Dezember 1881 mit einem

Betrag von Fr. 13,852,054. 40

In dieser Summe ist noch enthalten die laut Konvention vom 11. März/10. Dezember 1878

bedungene einmalige Kommissionsgebühr von v 500,000. —

140,000

Fr. 1,119,500

„ 75,790,000

Fr. 76,909,500
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dass wir im Lenebwen mit den botboiligten sobwsÌ2srisolisn und uusländisobsn Lubnvorwultungon ^.usgubostollen der-

säen in einer bsträobtliobon ^ubl grösserer deutseber Ktädte erriebtsten. Leider war es niât mögliob, die Oott-
b u r d b u bn in den ltuvon dieser Lillste einbo2Ìeben 2U können, wäkrond gerade diese als Louristenbubn ersten

Rangs nnd notbwendigs Verbindungslinie mit wiobtigsn Lergpostrouten ?.nr Llioilnukme an dieser Institution 2unäebst

berufen würg. Im Allgemeinen ist die V'uliriielimuiig gemaebt worden, dass ungsuelltet der erweiterten Ausgabe die

Lre«)UöN2 in diesen Hülsten noeb immer niebt die ist, die man sieb bei deren Kinkübrung im dubr 1880 verspruoli.

Ills rübrt dies neben der Noubeit der Rinriebtung wobl uuob duber, dass die gewöbnlieksn Rundrsisebillets eben

durebweg billiger sind, als sin kombinirbures Lillet kür dieselbe Lour.

Lie im letzten Oesebäktsberiebt voruusgesobsns Vndorung dos K^stsms der Luxmurkon kür den Leüug

von Lubntuxsn in den Luliiir.ügon ist im Lsriebtsjubr eingetreten. Lis Narben bubon einem 2weekmässigern und

die koiitrols ober ermögliobenden K^stem nummorirter Luxbillsts ?Iut2 gsmuobt.

Ilinoin vielseitig geüusssrton VVunsebe Reobnung trügend, buben wir die Oültigkeitsduusr der un den Lugen

vor den künk allgemeinen Koben Losten uusgegebsnon Retourbillets uuk drei Lage srkökt. Aur Einräumung der drei

Lage ullgomein kür ulls an Kumstugen ausgegebenen Lillete bubon wir uns vorläufig niebt ontsobliossen können, du

eins soleko Nussnubms einer küblburon Lurikreduktion gleiobkommt.

Lie ökonomisebs Stellung unserer vorkoirutlieten Angestellten, numentliob derjenigen uuk abgelegenen Neben-

Stationen buben wir indirekt dudurob etwas 2U verbessern gesuebt, dass wir ibren in glsiober Luusbultung lebenden

Rindern, die 2um Kebulbesueb oder /.ur Krlernung eines Leruks regelmässig die Labn benutzen müssen, kortun Vbon-

nemsnts 2u bulber Laxe bewilligten.

Line grosse Aabl von im dubr 1382 vollzogenen Lurikändsrungsn im Rersonenverkebr, darunter solebe von

beträebtliebem Lmkunge, könnte bier Krwäbnung bilden, bat aber kein besonderes Interesse.

III. kliiiiiiAveràtuiiK;.
Vuk Reebnung dos dureb die Konvention vom 11. Nur?/10. Lo2omber 1378 kontrubirten Vnleibens bei

der Lisenbubnbank von 63 bozisbungswsiss 160 Nillionsn kranken butte die Nordostbubn laut Rrotokoll vom

30. November 1880 im dukrs 1332 eins Nillion kranken r.u belieben. Lie Gablung dieser Kumme orkolgte uuk

31. Lö2smber 1382, und die Kisenbubobunk erbielt dagegen, 2U 54/68 bersobnet, 2519 Obligationen

2u kr. 500 kr. 1,259,500

iVb2Üglieb der vierten VmockisutionsHuote pro 1882 (1. ksbruur 1333) von

bat sieb also die Kobuld uuk diesem Viilelbon vermekrt um

Kie betrug um 31. Lö2ömber 1831

und beluukd sieb duber Knds 1882 uuk

wokür die Ilisonbabnbunk die entspreobende l^ulil von Obligationen srbultsn Iiut

Lis Kursverluste uuk diesem àleiksn ersobeinsn in der öilan2 vom 31. Le2omber 1881 mit einem

Lstrug von kr. 13,352,054. 40

In dieser Kumme ist noeb entbulten die laut Konvention vom II. När2 /10. Ls2smbsr 1878

bedungene einmalige Kommission sgebübr von „ 500,000. —

140,000

kr. 1,119,500

„ 75,790,000

kr. 76,909,500
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